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'RWMiOAc- KW -̂

11' . Ä06. Diez,  den 24. April 1980.
Rn die Herren Bürgermeister ver besetzte« Land

gemeinde » des Kreises
Betrifft : Ablieferung des zurückgetassenen

französischen Hee >resgutes.
Gemäß Anordnung der Kreisdelegation ist bas in den

besetzten und nicht militärisch belegten Gemeinden von den
Besatzungstruppen s. Zt . zurückgelassene i. ntmal , wie
Bettstellen , Strohsäcke, Bettüberzüge , Spaten , Waffen,
Wagenräder usw. ,yt die Gestion nach Diez und Nissan zu
überführen.

Abgabe hat in Diez in der alten Kaserne, in Nassau in
der Königsbacher Brauerei zu erfolgen.

Ich ersuche deshalb veranlassen zu wollen , daß sämt¬
liches in Ihrer Gemeinde vorhandene und im September
1919 gemeldete französische Truppengut alsbald an die vor-
bezeichneten Stellen abgeliefert wird . Zur Kosten- und
Zeitersparnis empfehle ich sich mit Nachbargemeiuden tue>
wn gemeinschaftlicher Ablieferung in Verbindung zu setzen.
Än welche Stelle Ablieferung zu erfolgen hat , ist nicht
angeordnet , es ist der Platz zu wählen , bei welchem durch
den Transport die tvenigsteu Kosten entstehen.

Zum 15 . Mai 1920  ersuche ich mir anzuzeigeu:
1. wann und an welche Stelle Ablieferung erfolft ist,
2. was für Material abgeliefert wurde — genaue und.

zahlenmäßige Erläuterung,
3. Welche Kosten entstanden sind.

Zu 3 ist die Zahl der Arbeits - und Fuhrmertsstunden
«nzugeben. Falls Transport mit der Rahn erfolgt , ist
Duplikatfrachtbrief einzuscnden.

Anforderung und Erstattung der Kosten erfolgt durch
*** Lairdratsamt.

Der Landrat.
3 . 58 .:

Scheuern.

Sie können sich nicht ohne Ermächtigung entfernen.
Die von dtzn Bürgermeistern beglaubigten Listen der

Gemeinden müssen mir zum 10. Mai — letzter Termin —
zugehen.

Ich bitte , mir derartige Aröeter bis spätestens 10. Mai
oorm. 10 Uhr schriftlich zu melden.

Fehlanzeige ist nicht erforderlich.
Der Landrat.

I . «.r
Scheuern.

» . Nr . 11k. Diez,  den 3. Mai 1910.
An die Magistrat« in Diez, Nassau, Bad EmS uni

die Herren Bürgermetstrr der besetzte« Landge¬
meinde « des Kreises.

8s geht mir folgendes Schreiben zn : ?
„Ich habe die Ehre, zu Ihrer Kenntnis zu bringen,

daß der französische Minister für die zerstörten Gebiet«
unter den landwirtschaftlichen Arbeitern der rheinischen
Bevölkerung solche sucht, die die notwendigen beruflichen
»enntniffe besitzen und Lust haben , in den zerstörten Ge¬
biete» zu arbeiten.

Bedingungen:
Unverheiratet oder ohne Familie nach Frankreich kom¬

me».
Di« bezeichueten Arbeiter werden unter Aufsicht von

Beamten der zerstörten Gebiete als Sammeltransport
Eintragung nach Uuem Depot geleitet.

I .-Nr II . 5082. Diez,  den 28. AprU 1920.
vekanutmachnng.

Betrifft : Aufbringung von  B '. eh in Ausfüh¬
rung des Friedensvertrages.

Nach den ergangenen Bestimmungen hat dee Unterlahn-
kre' s nunmehr auch Tiere ver Simentaserviehrasse zum
Zwecke der Ablieferung an die Entente auf Grund dzs Frie-
densvcrtrages auszubringen . Die Vorprüfung und die Ab¬
nahme der Tiere wird bereits in den nächsten Tagen er-
ftlgen . Indem ich auf die Bekanntmachung über die An¬
forderung von Tieren zur Erfüllung des FriedenSvrrtrugeS
vom 2 Dezember 1919 (R .-G.-Bl . S . 1933) und die An¬
ordnung des Herrn Regierungspräsidenten in Wiesbaden
vom 10. Januar 1920 (Kreisblatt Nr . 7) Hinweise, er¬
suche ich die Herren Bürgermeister der in Betracht kom¬
menden Gemeinden, die Landwirte entsprechend zu ver¬
ständigen und die Kommissionen in jeder Weise zu unter¬
stützen. Die von den Kommissionen ausgewählten und in
ein? Liste eingetragenen Tiere werden durch Haarschnitt
gekennzeichnet, gelten als beschlagnahmt und müssen an
den noch zu bestimmenden Terminen der Oberkommission
zur Abnahme vorgeführt werden. Die Kaufpreise werden
bald nach der Ablieferung durch das Reich vergütet , woraus
besonders hingewiesen wird.

Der Borfitzende des KreiSauSschufie«.
I B.:

Scheuern.

D?b.-Nr . 3801 ®.
Bekanntmachung.

Nach §, 88, Wsatz 1 der Reichsabgrbenordnung ist di«
allgemeine Zulassung von Personen , die au ' der Erteilung
von Rat und Hilfe in Steuersachen ein Geschäft machen,
abgesehen von den besonders genannten Persone .'.kieiscn, als
berufsmäßige Vertreter in Steuersachen von der Genehmi¬
gung des Landesfim-nzamtes abhängig.
Etwaige Anträge von Bücherrevisoren , Rechtslonsulente»
usw. um Zulassung sind an das Finanzamt für den Hui«*
lahnkreis in Diez zu richten.

Diez,  den 2}. April 1920. «
Der Borstand de» Finanzamte- für dev

Unterlahnkrettz.
J . « .r

Uch, » «r ».

— “
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Zn Abänderung der Ziffer 2 fcvi- Bedingungen für
Herstellung und Regelung des Arbeitsv . rhältnifses russischer
Internierter (fr. Kriegsgefangener ) zu land .o. und gewerb¬
lichen Arbeitgebern wird im Einvernehmen mit dem Lan¬
desarbeitsamt mit Wirkung vom 1. Mai l 9 2 0 ab be¬
stimmt:

Für die Inter niertenbekle : düng  hat der Ar¬
beitgeber pro Kopf und Tag der Arbeitsleistung 40 Pfg.
dom» Lobn etnzubebalten und wöchentlich mit besonderer
Liste «dier Internierten und der Arbeitstage >an den Äe-
meindevorstand (Magistrat ) abzuführen . >

Dieser hat die gesammelten Beträge ebenfalls wöchent¬
lich mit den Jntcrniertenlisten unter Angabe des Arbeit¬
gebers und Kommandonummer portofrei an die Kasfenver-
waltung des Kriegsgefangenenlagers , Ca -sel-Niederzwehren

Sit fett fielt , (für bte SnftanbfeQunqi orte mcfleibung  der In¬
ternierten t)at bet  Arbeitgeber aufzukommen Er darf da¬
für 40 Pfg . pro Kopf und Tag vom Lohn des Arbeitnehmers
einbehalten.

Tie Direktion bitter , die einzelnen Gemeinden mit An-
'we'-fung zu versehen, daß sie die Arbeitgeber von Vor¬
stehendem in Kenntnis setzen, die Beträge, ' soweit sie nicht
rechtzeitig eingegangen sind , von den Arbeitgebern voll¬
zählig einziehen und die gesammelten Geldbeträge dann um¬
gehend unter Beifügung einer Nachweisung nach umstehen¬
der Muster an die Kassenverwaltung des Kriegsgesangenen-
lagers , Cassel-Niederzwehren. abführen.

Mit Rücksicht, auf die umfangreiche Mehrarbeit , die
der Direktion durch vorstehende Maßnahme erwächst, darf
gebeten werden , daß die Gemeindevorstände usw. für unbe¬
dingte pünktliche und vollzählige Abfendung der Beträge
Sorge tragen.

Die Tragezeit für Bekleidungsstücke beträgt 6 Monate.
Pu per.

Major a D . und Lagerdirektor.

I. 2927. Diez,  den 23. Apcil 1920.
Abdruck teile ich den Gemeindevorständen zur gefl.

Kenntnisnahme und gegebenenfalls zur weiteren Veran¬
lassung mit . Ich nehme Bezug auf meine Bekanntmachung
vom 19. ds . Mts ., I. 2566.

Z .-Nr . II. 4880 . Diez,  den 29 April 1920.
Bekanntmachung.

Der Christian Wölfinger in Allendorf beabsichtigt auf
seinem Grundstück, Kartenblatt 2, Parzelle 17/57 der Ge¬
markung Allendorf ein Schlachthaus mit Kühlanlage zu
errichten.

Etwaige Einwendungen gegen die Anlage sind binnen
einer Frist von 14 Tagen , vom Tage per Aüsgaoe der diese
Bekanntmachung enthaltenden Nummer des Amtlichen
Kreisvlattes an gerechnet, schriftlich in 2 Ausfertigungen
bei mir einzureichen oder zu Protokoll zu erklären. Nach
Ablaut dieser Frist können Einwendungen in dem Verfahren
nichi mehr angebracht werden.

Tie Beschreibung und der Plan der Anlage liegen
während der angegebenen Zeit hier im Kreirgebäuve , Bahn¬
hofstraße 19 , zur Einsicht offen.

Zur Erörterung etwa erhobener Einwendungen wird
Termin auf

Mittwoch, den  19 . Mai ds.  Is .,
vorttkittags9Uhr,

in meinem Amtszimmer , Bahnhofstraße 19, anbemnmt.
Es wird darauf aufmerksam gemacht, daß im Falle

des Ausbleibens des Untxrnehmers oder e-er Widersprechen¬
den gleichwohl mit der Erörterung der Einwendungen vor¬
gegangen werden wich.

Der Borfitzende des Kreisansschusses.
J . B . :

Scheuern.
ty.  8807 . ' Berlin,  den 10. März 1wäÖ~ ‘

Abschrift.
Auf III A 5469/19 vom 7. 2. 20.

Soweit Gemeinden für die Mitwirkung bei der Erhe¬
bung von Reichsabgaben Entschädigungen in Fvrm von
Hundertteilen pp. der zur Erhebung gelangenden Abgaben
erhalten , kann diese Entschädigung nur von dem in der
Gemeinde wirklich Lusgekommenen und verlechneren Rein¬
ertrag » berechnet und gewährt werden, d. h. von de» <5U*

Gemeinde: Arbeitgeber
Komman-
domnnmer Name des Gefangenen Für die Zeit

von i bis
Betrag

Jk 1

Der Landrat.
3.

Scheuer ».

j nähme nach den Einnahmebüchern einschließlich der Nach-
, erhebungen und l,izüglich der Erstattungen — Zurückzah¬

lungen —, wie dies für die bisherigen Abrechnungen zwi¬
schen dem Reich und den Ländern hinsichtlich oer Erhe-
bungs - und Verwaltungskostenvergütungen vorgeschriebenwar.

Ter Umstand, daß in einem Einzelfalle , in dem die
veranlagte und erhobene Stirer im Rechtsmittelwege später
erstattet wird, die Gemeinde für die Erhebung ujw. Auf¬
wendungen gemacht hat , für die sie, genau genommen,
kernen Ersatz bekommen würde , ändert hieran nichts . Der¬
artige kleine Unebenheiten liegen im Wesen der Panschver-
gü-tuwgen. Sie werden dadurch ausgeglichen, daß in anderen
Fallen dre Vergütung nach Hunderlteilen die wirklich für
diese Fälle aufgewendeten Kosten übrrsteiat
Tgb .-Nr . 126 E.

! 3 . B. : '
ge^ Mocsle.

vir Magistratt t* MÜj“ »atfaa , Bad « Mt» u« .
die Herren Bürgermeister der Landgemeinde»

Vorstehender Erlaß wird hiermit zur gesl. Kenntnis un»
Beachtung gebracht.

Diez,  den 21. April 1920.
Der Vorstand des Finanzamt -».

J . B. :
_Scheuern.

3 > 5tr . II. 4882 . Diez,  den 28 . April ^ Äo"
Bekanntmachung.

Betrifft : Abgabe von Gerste an Schweine¬
züchter.

Da die Anlieferungen an ' Brotgetreide außerordentlich
gering sind und die knappen Gersteneingäuge fast aus-
jch.ießlich zur Brotbereitung verwendet werden, ist die
ReichSgetreidestclle nicht in der Lage, an Zucht,aiienoesitzer
d:e nicht Gerstenerzeuger sind, Gerste abzugeben.

Der Barfitze » »« des MretsanssHastes.
I . B . r ^

»ch «n,,n.

dieAb erklärtekaufen
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1 3898 - Diez, »en *8 . Wjjrll 1820.
W« die Drt- hrslizeibehörde« u. die Gendarmerie

des Kreises.
Aus Anlaß eines kürzlich beim Hanptzollamt Berlin-

Borie vorgekommenen Diebstahls an preußischen Stempel¬
wertzeichen zu 50, 100, 200, 300 und 500 Mark toeife
id) auf § 33 des LandesstempLlgesetzes hin, ivvu .ch der
Handel mit Stempelzeichen durch unbefuate Personen unter
strafe gestellt ist.

Sollte ein solcher unbefugter Handel oder Verkauf zu
Ihrer Kenntnis kommen, so ersuche ich, mir umgehend darüb .-x
Anzeige zu erstatten.

Der Landrat.
Z V:

Scheuern.

*• 3139. Diez,  den 3. Mai 1920.
«n die Herren Bürgermeister der Landgemeinde«

des gesamte « Unterlahnkreises.
Betrifft : Reichstagswahl 1920
Nach §, 2 des inzwischen ergangenen Re :chswahlgesetzes

dom 27. April 1920 ist bei der Ausstellung der Reichstags-
wcchlerlisten noch folgendes zu beachten:

,,Tie Ausübung des Wahlrechts ruht für die Soldaten
wahrend der Dauer der Zugehörigkeit zur Mehrmacist.

Behindert in der Ausübung ihres Wahlrechts sind Per¬
sonen, die wegen Geisteskrankheit oder Geistesjchwäche in
einer Heil- oder Pflegeanstalt untergebrach : sind, ferner
^traj - und Untersuchungsgefangene, sowie Personen , die
tnwlge gerichtlicher oder polizeilicher Anordnung in Ver¬
wahrung gehalten werden. Ausgenommen sind Personen,
die sich aus politischen Gründen in Schutzhast befinden."

Zn den Soldaten gehören die Mannschaften , Unteroffi-
zrere und Offiziere des Reichsheeves und der Neichsmarine.

Die Reichstagswählerlisten sind hierauf einer Nachprü¬
fung zn unterziehen, insbesondere auch unter ' dem Gesichts¬
punkte, daß nur diejenigen wahlberechtigt sisd, die am
Wahltage , also,  wie nunmehr feststeht, am 6. Juni
1920 das zwanzigste Lebensjahr vollendeiZ

.haben.
Personen, deren Wahlrecht ruht , sind in tie Listen nicht

aufzunehmen. Das Gleiche gilt auch für Personen , di-
in der Ausübung des Wahlrechts behindert sind, es sei
denn, daß anzunehmen ist, daß der Behinüerungsgrund am
Wahltage nicht mehr besteht.

Soweit hiernach etwa Streichungen in sen Listetl vor-
zunebmen sind, hat dies in der auf rem Titelblatt der
Wählerliste vorgedruckten Weise zu geschehen.

Alsdann sind die Wählerlisten in der Zeit vom 9. b i s
zum 16 . Mai ds . Zs . zu jedermanns Einsicht
auszulegen.  Ort und Zeit der Auslegung find vorher
in ortsüblicher Weise mit dem Hinzuftiaen öffentlich be¬
kanntzugeben, daß es bis zum Ablauf der Auslegungsfrist,
ak'o bis zum 16. Mai d. Zs ., jedermann frei steht, gegen
die Nichtigkeit oder Vollständigkeit der Wählerlisten bei dem
Gemeindevorstand schriftlich oder zu Protokoll Einspruch
zu erheben. Etwaige Einsprüche, dir nicht gleich für be¬
gründet erachtet worden sind, sind mir sofort  dorzu-
legen. Die Abschließung und Unterzeichnung
der Wählerlisten  hat 14 Tage nach Ablauf der Aus-
legungsfrist , also am  30 . Mai  d . Is .. zu erfolgen.
Diesem Zweck dient der Vordruck „Geschlossen" aus der letz¬
ten Seite des Titelblattes , der, sofern es sich um das
Nebenexemplar der Liste handelt , noch mit dem folgenden
Zusätze zu versehen ist, „mit der amtlichen Bescheinigung,
daß das gegenwärtige Exemplar mit dem Hauptexemplar
d», Wählerliste völlig übereinstimmt ".

Veit ««» Benfüsung folgt.
Wer Lavdrat

SS. B . :
Ä>ch«» »r ».

II . 4007. Diez, SO. April
Bekanntmachung

Betrifft : Brot - und Mehlprris fest -' etzu - gj.
Tie Einfuhr ausländischen Getriebes ni lohen Preise »,

Ute Erhöhung der an die Landwirtschaft nf zahlenden Liefer-
Prämien uitd der Mahllöhne der Mühs .n, sowie die Steige¬
rung der Gestehungskosten im allgemeinen haben bei der
Reichs getreidestelle einen Milliarden -Fehlbetrag verur-
,acht. Da es ausgeschlossenwar , diesen Fehlbetrag auf das
Rerch zu übernehmen, mußte eine bedeutende Erhöhung, der
Mehlpreise vorgenommen werden. um den Fehlbetrag we¬
nigstens teilweise zu decken. Die selbstwirtscha tenden Kom-
nlunalverbände , zu denen der Unterlahn .reis gehört, werden
zur Deckung des Fehlbetrages dadurch herongezogen, daß sie
auj jeden Doppelzentner Getreide , den sie vom 3 Mai ab
verbrauchen, Mk. 120 an die Reichs^ creidesteUe abführen
mu.sen Diese Maßnahme treibt auch im Unterlahnkreise die
Mehlpreise wesentlich höher, wodurch naturgemäß auch eine
bedeutende Erhöhung des Brotpreises verursacht wird.

Ter Krcisausschuß hat daher nach Anhörung des Ber-
orgnngsausschusses auf Grund der 88 59, 60 und 80 der

Rerchsgetreideordnung für die Ernte 1919 vom 18. Juni
1919 R .-G.-Bl . S . 535/562 — mit Wirkung vom Mon¬
tag, den 3. Mai d. Is . ab für den Unterlahnkreis die Brot-
und Mehlpreise wie folgt neu festgesetzt:

1. für Roggenbrot , am ersten Tage gewogen 4 Pfd . ' st wer
4,20 Mk., ‘ ' '

2. für Roggenbrot , am ersten Tage gewogen 2 PW. schwer.
2,10 ML, ’

3. für Weizenschrotbrot, am ersten Tage gewogen 4 Pfv.
schwer, 4,40 ML, “ 1

i für Weizenbrot für Kranke, am erster: Tage aewoae»
1400 Gr . schwer, 3,40 ML,

5. für Brötchen, frisch 70 Gr . schwer, 0,25 Mk.,
6. für Roggenmehl, das Pfund 1,30 ML,
7. fiir Weizenmehl, das Pfund 1,35 Mk.
8. für Weizenauszugsmehl , das Pfund l ‘.50 Mk.

Mer die Höchstpreise überschreitet, wird mit Gefä«,nt»
bis zu einem Jahre und mit Geldstrake bis zu 50000 Mk
oder mit einer dieser Strafen bestraft

Der Vorsitzende des KreisauöschnsseS.
I . B. r

Scheuern.

Bekanntmachung.
1. Aus Anordnung des Ministeriums für Landwirr-

ichaft, Domänen und Forsten vom 6. Dezember 1919 —
1 ^ Ill g 3893 und der Ermächtigung vom 9. April ' 1919
der Bekanntmachung des Reichswirtschaftsministeriums vom
2. Dezember 1919 - R.-G.-B1. S . 1938 - und der dazu
gehörigen Ausführrurgsanweisung vom 6. Dezember 1919 —
B. Ziffer 9 — sowie des Ausführilngsgesetzss zum Friedens¬
vertrage vom 31. Atzgust 1919 - R.-G.-Bl . 1530 - wird
iu Ergänzung der Bekanntmachung vom 10. Januar 1920
zur Sicherstellung der nach dem Friedensvertrage abzu¬
liefernde» Pferde pp. ini Einverstäironis mit der Land¬
wirtschaftskammer in Wiesbaden und aus Grund des Be¬
schlusses der Kommission für die Aufbringung oes Wehs
nach dem Friedensvertrag « in der Sitzung vom 17. os.
Mts .folgendes angeordnet:

Zum Zwecke der Schaffung eines Ausgleichs innerhalb
der Regierungsbezirkes wird die Beschlagnahme und der
Ankauf von Wallachen nordfranzösischen und belgischen

Schlages angeordnet . Die mit denr Ankauf der Stuten
und Hengste beauftragt «»» Kommissionen werden gleichzeitig
Wallache ankaufen, welche an solche Besitzer gegeben jver-
den, die durch Abgabe ihrer Hengste und Stuten besonders
schwer betroffen, sino. Die für die Wallache zu gewäbven-
den Preise halten sich innerhalb der von dem Ministerium
für Landwirffchaft , Domänen und Forsten für Stuten fest-
gesäten Wr«isgr »nj,»n. Die Wallach« w«rs « , „n »ie Ab



Nrfveet »on Hengst«« und &Mttm  imtar Sknre-ch« uag >m
ihnen für diese .festgesetzten Preises znm Selbstkostenpreise
zuzüglich der notwenoigen Ausbrrngurrgskosten weitergege-
ben. Sollte von dem Ministerium für Landwirtschaft , Do¬
mänen und Forsten eine Nachzahlung auf di« heute festge¬
setzten Ankaufspreise gewährt werden , so stehen dem Ab¬
lieferer der Stute bezw. des Hengstes hiervon zwei Drittel,
dem Ablieferer ^ >es Wallaches ein Drittel zu. Für den Be¬
sitzer des Wallachs besteht in gleicher Weise wie für den
Ablieferer der Hengste und Stuten eine Rücknahmeverpflich-
tung.

2. Mit dem Tage des Erscheinens dieser Verordnung
tritt ein Ausfuhrverbot für Wallache aus dem Regierungs¬
bezirk in Kraft.

3. Ausnahmen tzon den Bestimmungen »irrer 2 können
ourck- Me Landräte , bezw. Bürgermeister oer kretssrnen Städte
erteilt werden.

4. Zuwiderhandlungen gegen die Anordnungen iverden
mit Gefängnis und mit Geldstrafen bis zu 200 000 Mark
»der mit einer dieser Strafen bestraft.

Wiesbaden,  den 19. April 1920.
Der Regierungs-Präsident.

Im Aufträge:
Weiter.

Kekarmtmachrms
zum « apitalertragsftenergesetz.

Das von der Nationalversammlung beschlossene Kapitial-
rttrasgsteuergesetz verpflichtet Die Schuldner , bei Zahlung chrw
Schifldenzinsen 10 vom Hundert dev Zinsen einzubchalten
und an das für sie zustänoige Finanzamt abzuftthren . T ' .'s
tzilt schbn für alle Zinsen ' die am 31. März oder 1. April 1920
füllig werden , ebenso wie für die später füllig werdenden Zin 'en.
Me Srener «muß binnen einem Monat nach Fälligkeit der
Zinsschuld ientrichtet werden , wobei der Schuldner Namen und
Wohnung des Gläubigers , den Schuldbetrag , den Betrag 3er
gchchkuldete,» «Zinsen und den Zeitraum , für den die Zinsen zu
zahlen Kind, anzugeben hat . Darlehnszinsen , die für die Zeit
vor !dem 1. Oktober 1919 geschuldet werden , bleiben steuerfrei.

Für die Zahlung der Steuer ist der Schuldner persönlich
verantwortlich . Erfüllt er seine Verpflichtung vorsätzlich oder
fahrlässig «nicht, slo kann ev wegen Steuerhinterziehung oder
Steuergefährdung strafrechtlich verfolgt werden.

Hat her Gläubiger entgegen den gesetzlichen Vorschriften den
vollen Betrag des geschuldeten Betrags ohne Wzug der Steuer
rivhalten, so ist er seinerseits ebenso verpflichtet , die Steuer
zu seütrichten , und zwar an das für ihn zuständige Finazamt
innerhalb eines Monats nach Erhaltung der Zahlung.

Für Schuldzinsen , die vor dem 31. März 1920 gezahlt sind,
BW® idle Sheuer ebenfalls entrichtet werden, wenn die Zinsen
erst idm 31. März oder später fällig werden.

Die Finanzämter sind verpflichtet , dem Gläubiger auf Ver¬
langen Auskunft darüber zu erteilen , ob der Schuldner die
Steuer ordnungsmäßig abgeführt hat.

Ansprüche auf Befreiung von der Steuer bedürfen besonde¬
rer Anerkennung durch das Finanzamt.

Ws Wr Errichtung der Finanzkassen , die in jedem Falle
heka-nnf jge'macht werden wird ; sind die Zahlungen an die zu¬
ständige Kveiskasse zu leisten.

Diez,  jd « n 29. April 1920.
Der Borstand des Finanzamtes für de«

«reis Uaierlah « .
3. SB.:

Scheuern.
. . . . . . ..

MchtamtUchs« «« .
Aus Provinz und Nackbargebieteu.

Frankfurt a. M ., 3. Mai . Zu einem aufregenden
Zwischenfall kam es hier Friitag mittag . Ein aus Koblenz
desertierter amerikanischer Soldat trieb hier seit mehrere»
Degen allerlei Allotria , erpreßte von Witten unter Bedrohung
«Ast Metschieß« , PpiriNwfen und sucht» Aeld den fremden Pee-

s»n«n zu avlmtßttt. «II « er tiort  matbeamt «* ver¬
haftet werden sollte, bedrohte er das Publikum mit
seiner; .«Masse und schoßst bei seiner Verfolgung auch auf einer«
Wachtmeister?. In der Taunusanlage wurde er gestellt , von
seinen «Verfolgern verhauen und dem Krankenhause zugefiihtt.
Amerikanische Kriminalbeamte nahmen später den Mann , der
siä' i als Deserteur entpuppte , mit nach Koblenz. Ter Vorfall
hatte sAnlaß pten wildesten Gerüchten in der Stadt gegeben.

: !: Frankfurt a . M ., 3. Mai . In der heutigen Haupt-
versaininlung des deutschen Eisenbahner -Verbandes kam cs
aus (Anlaß der Wahl des eisten Bevollmächtigten für die
Ortsgruppe Frankfurt zu Sturmszenen , die damit endeten , saß
deh.' «aus Berlin hier anwesende Hauptvorstand des D . E. B.
das sLokal verließ . An Stelle des vom Vorstand vorgeschlagenen«
und bisher provisottschen Bevollmächtigten Küchler wählte
die Versammlung die vor kurzem gemaßrezelten Führer Hertel
und Paul Schultz mit erdrückender Mehrheit wieder. Es
ist jda'mkt zum offenen Bruch mit der Berliner Zentralleitung
die die Gewählten nicht anerkennen will , gekommen.

Bienenzucht.
Schutz gegen Faulbrut.  Tie Faulbrut hat in

den letzten zwei" Zähren wieder viel Schaden angettchttt.
Ein praktischer Bienenzüchter gibt dagegen folgende Schutz-
Maßregeln a :t : a) Bringe kein neues , zugekaustes Volk auf
deinen Stand , ohne es genau untersucht zu haben , b) Füttere
«nicht *vu oft in kleinen Portionen , sondern stets i/a— 1 Liier,
c.) Hänge keine leeren Waben in dos Brutnest , sondern schiebe
die, Erwviternngswaben an die leeren Brutwaben an . o) Nach
großen Volksverlusten , z. B . nach den: Schwärmen , nimm die
iümbesetzlen Waben weg. Sind es Brutwaben , so gib sie
stärkeren Völkern . Gerade in solchen unbesetzten Waben ent¬
wickeln sich leicht Krankheiten , e) Schwache Völker sollen^
nichp durch offene Brut verstärkt werden . B ?fä:r ist es
ihm während der stärksten Flugzeit , wenn die alten Bienen
draußen sind,, einige Waben mit jungen Bienen zuzaflügen.
sl) Fü,ticke nie mit sehr wässerigen Lösungen ; je fester dieselben
sind, ' je besser ist es . Das Wasser kann wohl täuschen,:
aber nickt sättigen.

Tie iBienenzu chtvereine  müssen in diesem Jahre
be:ri Honigverkauf wieder mehr ist die Hand nehmen . Der
Värkaüf in den Städten muß Vertrauemssache s-im Die
Preise müssen den Verkäufern vorgeschrieben, aber auch kontvol-,
liett werden . In : ander :: Falle müssen besondere V ^ kaufs-
stellen eingettchtet werden . _ _

Für Selbstversorger.
Wir vkraibeiten in unserer modern eingerichlkten Hofermühle

Hafer auf I». Flocke« «ui» Grütze.
Flocken resp. Grütze können sogleich mitgenommen werden.

Andernacher Mühlenwerke
G. m. b. H. Andernach . [771
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, zu kaufen gesucht.
Haus Kahnbrrg » Serg -Massa«

Oie Herstellung aller
Oeseliältsdruclrsaclren

S

übernimmt schnell und
preiswert die Drucker«

H. Chr. Sommer
Bad Ems und Di*e a. Lab».
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